
Erklärung zur Barriere-Freiheit 

Wir sind der Landkreis Viersen. 

Ein Landkreis ist eine kleine Gruppe von Städten und Dörfern. 

Dies ist die Erklärung  

über die Barriere-Freiheit von unserer Internet-Seite. 

Die Erklärung gilt für diese Seite: www.kreis-viersen.de. 

 

Im Gesetz steht: 

Die Landkreise sollen barriere-freie Internet-Seiten haben.  

 

Wir wollen: 

• Menschen sollen unsere Internet-Seite gut nutzen können. 

• Unsere Internet-Seite soll barriere-frei sein. 

 

Aber es gibt noch Probleme  

mit der Barriere-Freiheit von unserer Internet-Seite.  

Manche Menschen können  

noch nicht alles auf unserer Internet-Seite lesen. 

 

Wir haben die Barriere-Freiheit von unserer Internet-Seite selbst geprüft. 

Zuletzt haben wir die Barriere-Freiheit im Jahr 2021 geprüft.  

Wir prüfen die Barriere-Freiheit in jedem Jahr. 

 

Eine Barriere melden 

Haben Sie ein Problem  

mit unserer Internet-Seite www.kreis-viersen.de? 

Oder haben Sie  

Fragen oder Hinweise zur Barriere-Freiheit von unserer Internet-Seite? 

http://www.kreis-viersen.de/


Dann schreiben Sie uns bitte. 

Bitte benutzen Sie dafür unser Formular. 

 

Sie können uns auch anrufen. 

Das ist unsere Telefon-Nummer: 0 21 62 39 18 11 

 

Schlichtungs-Verfahren 

Schlichtungs-Verfahren heißt: 

Einen Streit beenden.  

Haben Sie ein Problem  

mit der Barriere-Freiheit auf unserer Internet-Seite? 

Haben Sie uns geschrieben? 

https://formulare-extern.de/metaform/Form-Solutions/sid/assistant/61adcf6cc6f29c64f4c184a3


Oder haben Sie uns angerufen? 

Aber wir haben das Problem nicht gelöst? 

Dann können Sie die Schlichtungs-Stelle um Hilfe bitten. 

Die Schlichtungs-Stelle hilft Menschen mit Behinderung  

bei Problemen mit der Barriere-Freiheit. 

Dann sucht die Schlichtungs-Stelle nach einer Lösung für das Problem: 

• zusammen mit Ihnen 

• und zusammen mit dem Landkreis Viersen. 

Das heißt Schlichtungs-Verfahren. 

 

Das Schlichtungs-Verfahren ist kostenlos. 

Sie brauchen keinen Anwalt für das Schlichtungs-Verfahren. 

Ein Anwalt kennt die Gesetze gut. 

Ein Anwalt hilft Menschen vor Gericht. 

 

Hier finden Sie Infos zum Schlichtungs-Verfahren. 

Diese Infos sind nicht in Leichter Sprache.  

Sie können das Schlichtungs-Verfahren beantragen. 

Hier finden Sie den Antrag. 

Der Antrag ist nicht in Leichter Sprache. 

 

Sie können auch eine E-Mail an die Schlichtungs-Stelle schreiben. 

Das ist die E-Mail-Adresse: ombudsstelle-barrierefreie-it@mags.nrw.de 

 

https://www.mags.nrw/ombudsstelle-barrierefreie-informationstechnik
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/antrag_ombudsverfahren_bf_0.pdf

